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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.2018

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

31.10.2018

Norm

BAO §4 Abs1

ROG NÖ 2014 §20 Abs9

Rechtssatz

Dass die Bruttogeschoß6äche bereits vor Inkrafttreten der Bestimmung bezüglich der Standortabgabe (§ 20 Abs 9 NÖ

ROG 2014) mehr als 170 m² betragen hat, schließt den Abgabentatbestand nicht aus. Entscheidend ist vielmehr, dass

durch die nunmehr bewilligte Erweiterung die Bruttogeschoß6äche insgesamt 170 m² übersteigt. Damit sind die

Tatbestandsvoraussetzungen einer Standortabgabe gemäß § 20 Abs 9 Z 2 erster Fall NÖ ROG 2014 erfüllt.
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